Interview zur Korruption in Deutschland 

Ein Experte für Wirtschaftskriminalität: Uwe Dolata
1. Korruption ist nach der offiziellen Kriminalstatistik rückläufig. Welche Motive gab es für Sie, sich mit dem Thema zu befassen?

Die Kriminalstatistik trifft keine sichere Aussage. Bei der Korruption gibt es keine direkten Opfer, nur zwei Täter – derjenige, der besticht, und derjenige, der sich bestechen lässt. Eine Anzeige wird wohl kaum erfolgen. Das Fachwort dafür heißt bezeichnenderweise „Hol-Kriminalität“ und führt logischerweise zu einer Verzerrung der Statistik. Schuld daran, die Statistik nicht zu modifizieren, ist oft auch der vorauseilende Gehorsam: Man möchte gerne nach oben melden, dass alles in Ordnung ist. Ich behaupte, man findet nur dort nichts, wo man nicht richtig hinschaut. Und dann darf man nicht die Frösche fragen, wenn man einen Sumpf trocken legen will. Mittlerweile stellt das metastasenartig wuchernde Phänomen „Korruption“ eine Gefahr für die Demokratie dar. Dies war für mich als überzeugter Demokrat die Motivation, mich mit den Hintergründen und effizienteren Bekämpfungsmethoden zu befassen.

2. Wie hoch ist die Häufigkeit von Korruptionsfällen in Deutschland?

Bis 1994 kannte die polizeiliche Kriminalstatistik den Begriff „Korruption“ nicht. Es musste erst ein Konglomerat von Straftaten analysiert und zusammengeführt werden. Sobald Korruption als Begriff geschaffen worden war, schnellte die Zahl der Aufkommen von 0 auf 258 bundesweit in die Höhe. Da kommt man doch leicht ins Grübeln, ob es diese Straftaten vorher etwa nicht gegeben habe. Es waren aber keine neuen Taten, sie wurden nur jetzt entdeckt. In den Jahren danach zeigte sich ein bestechender Aufschwung: 1995: 291; 1996: 410; 1997: 993; 1998: 1.072; 1999: 1.034; 2000: 1.243; 2001: 1.278 und 2002: 1.683.

3. Wie schätzen Sie das Dunkelfeld ein und welcher volkswirtschaftlicher Schaden wird angerichtet?

Die Insider streiten sich, ob das Dunkelfeld 95 % oder 98 % beträgt. Dies kommt davon, weil auf beiden Seiten korruptiver Verhältnisse Tatbeteiligte stehen. Die durch Korruption entstehenden Schäden sind unzweifelhaft sehr hoch, können aber nur grob geschätzt werden. Man geht von über 5 Milliarden Euro jährlich allein im Bauwesen aus. Schon bei den registrierten Wirtschaftsstraftaten – und Korruption gehört dazu – liegen die Schäden bei 5,5 Milliarden Euro. Uns muss bewusst werden, dass wir alle für die wirtschaftlichen Schäden durch Korruption aufkommen müssen.

4. Nennen Sie typische Begehensweisen für Korruption.

Wenn man eine Ehrenmitgliedschaft in einem erlesenen Golfclub angeboten bekommt, zählt man gewöhnlich zu den Spitzen der Gesellschaft. Ich selbst zähle nicht zu den oberen Zehntausend, bekomme trotzdem aber solche noblen Angebote. Das liegt dann an meinem Beruf und das Gegenüber legt Wert darauf, dass ich mal ein Auge zudrücke. Vielleicht nicht jetzt, aber in naher oder weiter Zukunft. Vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Man nennt dies im Fachjargon dann „Anfüttern“. Hier mal eine Einladung zum Spitzenkoch, dort mal zu einem rauschenden Fest - gebeten oder gefordert wird erst sehr viel später. Oder kurz mal das Ausnutzen der Freundschaft, um Einblick in den Fahndungscomputer oder in das Halterfeststellungssystem der Stadtverwaltung zu erlangen. Wer materiellen Dingen abgeneigt ist, lässt sich gerne mit einem Amt und noch besser mit einem Ehrenamt ködern. Sei es Aufsichtsratsvorsitzender, Bundeskanzler oder Fußballpräsident. Jeder Mensch hat seinen Preis!

5. Welche Merkmale weisen die Täter auf?

Die Täter nach bestimmten Kriterien zu charakterisieren ist schwer bis unmöglich, denn sie stammen aus keiner bestimmten Gesellschaftsschicht oder Berufsgruppe. Einzige Voraussetzung, um in Frage zu kommen, ist die, durch öffentliche oder wirtschaftliche Handlungen Macht zu erlangen, die dann für private Zwecke missbraucht wird. Korruption hat viele Gesichter, von der „günstigen Gelegenheit“, die nicht geplant war und nicht auf Wiederholung ausgerichtet ist bis hin zu organisierten Netzwerken, die sich der Korruption im großen Stile bedienen. Ein Merkmal eint die Täter – die Bereitschaft sich selbst auf Kosten anderer zu bereichern.

6. Welche Möglichkeiten gibt es, sich vor Korruption im Unternehmen zu schützen?

An erster Stelle muss die Einsicht stehen, dass Korruption den Wettbewerb verzerrt und Intransparenz der gesamten Volkswirtschaft und somit auch dem Unternehmen selbst langfristig schadet. Nur mit dieser Erkenntnis ist ein konsequentes Handeln von Unternehmensseite möglich. Die Werkzeuge, die der Unternehmensführung dazu an die Hand gegeben werden können, lassen sich in zwei Kategorien einordnen. Kontrolle zum einen und Sensibilisierung der Mitarbeiter zum anderen. Auf Kontrollebene kommt beispielsweise in besonders gefährdeten Bereichen wie Ausschreibungen oder Einkauf das 4-Augen-Prinzip in Frage. Wichtig ist, dass Entscheidungen transparent und nachvollziehbar gemacht werden. Doch die Ahndung von Korruption auf Kontrollebene setzt stets voraus, dass korrupte Handlungen bekannt werden – wegen der zuvor beschriebenen Täter – Täter-Struktur ist dies häufig nicht der Fall. Die Sensibilisierung setzt früher an, nämlich dann wenn sich jeder und jede Einzelne selbst fragt „Ist mein Handeln in Ordnung?“. In einem Unternehmen, in dem auch in den oberen Etagen eine Atmosphäre von Transparenz und Ehrlichkeit herrscht und sich Ethik nicht nur auf die Fahnen geschrieben, sondern auch gelebt wird, kann auch von den Mitarbeitern verlangt werden Verantwortung für ihren Bereich zu übernehmen. 

7. Wie können sich Unternehmer verhalten, die vermuten, dass bei Ausschreibungen Korruption eine Rolle spielte?

Sollte ein Anti-Korruptionsbeauftragter vorhanden sein, wie beispielsweise bei der Stadt Frankfurt, bei einigen weiteren Kommunen, oder mittlerweile nach den vielen Negativbeispielen auch bei der Deutschen Bahn AG, so können diese getrost angegangen werden. Auf europäischer Ebene dient OLAF (Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung) als Ansprechpartner (http://europa.eu.int/olaf). Auskünfte geben auch Transparency International (www.transparency.org) oder der Business Crime Control e.V. (www.business-crime-control.de). Sie können aber auch einen Anwalt als Ombudsmann einsetzen und abklären lassen, ob es sinnvoll erscheint, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten. Selbstverständlich bleibt es unbenommen, sich vertrauensvoll direkt an die örtlich zuständige Kriminalpolizei zu wenden.

8. Welche Maßnahmen hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren unternommen?
Von Schmiergeldaffären bis dahin unbekannten Ausmaßes mit weit verzweigten Beteiligungen in staatlicher Verwaltung und Privatwirtschaft aufgeschreckt, verabschiedete der Deutsche Bundestag 1997 ein Gesetz zur Bekämpfung der Korruption, das eine effektivere Strafverfolgung wie auch eine härtere Bestrafung der Korrupten in Wirtschaft und Verwaltung sicherstellen sollte.

Erfreulich ist, dass die Ermittlungen hinsichtlich der Bestechungsaffäre um den Bau des neuen Fußballstadions in München von der Steuerverwaltung angestoßen wurden. Die überbehördliche Zusammenarbeit hat hier geklappt. Es griff eine Gesetzesänderung, die die Finanzämter zu Hinweisen an die Staatsanwaltschaft auf Verdachtsmomente verpflichtet. Diese Bestimmung muss auf die gesamte öffentliche Hand ausgedehnt werden. Besonders heftig haute Innenminister Otto Schily auf die Pauke: Auf der Jahrestagung des Bundeskriminalamts im November 2002 regte er einen Nationalen Korruptionsbekämpfungsplan an. Der Beifall des Fachpublikums war groß. Den großen Worten folgten keine Taten. Von dem Projekt ist seither nichts mehr zu hören. Es ist noch gar nicht lange her, erst 1999, da stellte der Bundestag nach langem Zögern die Bestechung ausländischer Beamter durch deutsche Unternehmer unter Strafe. Bis dahin konnten Firmen ihre Schmiergelder im Ausland zu Hause sogar als „nützliche Aufwendungen“ von der Steuer absetzen. Zwar gehört diese vom Staat finanzierte Korruption nach langem Streit der Vergangenheit an. Doch belegt das Beispiel, wie schmal der Grat ist zwischen gesetzgeberisch geduldeter Wirtschaftsförderung mit unfairen Mitteln einerseits, den Straftatbeständen Bestechung und Vorteilsannahme andererseits sowie den Grauzonen Patronage, Klientelismus und Lobbyismus. Dennoch glauben die Praktiker im Kampf gegen Korruption, skrupellose Durchstechereien wie jüngst im Münchner Stadionskandal mit geeigneten Gesetzesänderungen besser eindämmen zu können als bisher. Transparenz ist der Todfeind der Korruption! In Deutschland und vielen anderen Staaten blüht die Korruption, weil grundsätzlich erst einmal alles geheim und vertraulich ist. Dabei gab es schon viel versprechende Ansätze. Bereits die erste Regierung Schröder hatte 1998 ein „Informationsfreiheitsgesetz“ auf der Agenda, dessen Ziel der Zugang jeden Bürgers zu öffentlichen Akten und Verfahren war, vertrauliche Vorgänge ausgenommen. Die Euphorie währte nur kurz: Ein 2000 vorgelegter Entwurf des Bundesinnenministeriums für das Informationsfreiheitsgesetz verschwand zwei Jahre später wieder in der Schublade, weil nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Bundeswirtschafts- und Finanzministerium heftigen Widerstand leisteten. Hier zu Lande gelten bis heute die Relikte des preußischen Obrigkeitsstaates – das Aktengeheimnis und die Vertraulichkeit der Verwaltung – als oberste Maxime der Behörden. Die Hauptforderung der Anti-Korruptionsexperten lautet trotz bisheriger Verschleierung wegen Geschäfts- aber auch Staatsinteressen: „Durchsichtigkeit von Verfahren und Geschäften!“

9. Führt eine Strafverschärfung zu besseren Ergebnissen bei der Bekämpfung von Korruption?

Die strafrechtliche Verfolgung von Korruption ist zweifelsohne wichtig. Wer korrupt handelt muss bestraft werden und Konsequenzen tragen. Dabei spielt die Höhe der Strafe und die schnelle Aufklärung und Verurteilung eine abschreckende Rolle. Strafrechtliche Maßnahmen wie die Gewinnabschöpfung und die Ausweitung von Tatbeständen, wie beispielsweise der Angestellten- oder Abgeordnetenbestechung sind daher dringend nötig. Doch die Strafverfolgung als einzigen Weg zu sehen halte ich nicht für sinnvoll. Sie muss einhergehen mit einem Unrechtsbewusstsein und Verantwortungsgefühl – und das durch alle Etagen des Unternehmens hindurch. Kontrolle und Strafverfolgung sind wichtig – alleiniges Heilmittel sind sie aber im Kampf gegen Korruption nicht. 
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